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Rahmen-Honorarvertrag 

über Referententätigkeit im Rahmen der „Waldschule Frauensee“

Zwischen dem Regionalverband Dubrow e.V. der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (nachfolgend SDW-RV), vertreten durch die Vorsitzende, Frau Britta Herter,

und

Frau/Herrn .................................................................................................................................

Adresse/Tel ................................................................................................................................

wird hinsichtlich der Tätigkeit als Referent im Rahmen der SDW-Maßnahme „Waldschule Frauensee“ am Haus des Waldes, 15741 Gräbendorf

folgendes vereinbart:

1. Der Referent führt nachstehende waldpädagogische Veranstaltungs-Angebote durch:


...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2. Der Referenteneinsatz incl. Terminabsprache, Einweisung, Schulung/Qualifizierung, Ergebniserfassung, Erfolgskontrolle ... wird durch das Haus des Waldes koordiniert. Der Referent ist verpflichtet, sich an den vorliegenden Angebotsprofilen zu orientieren, mindestens einmal jährlich an einer einschlägigen waldpädagogischen Schulung/Qualifizierung teilzunehmen, bei Anforderung Ergebnisberichte zu erstellen und sich Erfolgkontrollen zu unterziehen. 

3. Der Referent ist gehalten, den Veranstaltungs-Teilnehmern zum Abschluss ihrer Veranstaltungen die Inanspruchnahme des „Waldladens“ anzubieten. Er erhält dafür 10% des dabei erzielten Verkaufserlöses als Provision. 

b.w.

4. Der Referent vereinnahmt die Teilnehmerbeiträge am Veranstaltungstag für den SDW-RV und lässt sie sich quittieren. Er führt diese Beiträge sowie die „Waldladen“-Einnahmen einmal monatlich (jeden ersten Donnerstag nach tel. Vorabstimmung) an den Betreuer der Maßnahme „Waldschule Frauensee“ des SDW-RV ab und legen dabei die aufgelisteten Quittungen sowie „Waldladen“-Belege vor. 90% der Einnahmen aus den Veranstaltungen erhält er als Honorar, außerdem die 10% Waldladen-Provision. Bei Gruppen bis 10 Personen entfällt die Abführung aus den Veranstaltungs-Einnahmen. Mit diesem Honorar sind alle Aufwendungen incl. der Reisekosten des Referenten abgegolten.

5. Für die steuerliche Geltendmachung des Honorars ist der Referent selbst verantwortlich. 

6. Zur Sicherstellung der gebotenen fachlichen und organisatorischen Abstimmung sowie zur Erweiterung des Versicherungsschutzes wird der Referent auf eine SDW-Mitgliedschaft orientiert. 

7. Verstößt ein Referent gegen die Bestimmungen dieses Rahmen-Honorarvertrages, so kann er durch den Vorstand des SDW-RV gekündigt werden. 
Dieser Honorarvertrag gilt bis 31.12.07. Er kann vor Ablauf dieses Zeitpunktes durch beide Vertragspartner ohne Einhaltung von Fristen jederzeit gekündigt werden.

Gräbendorf, den 02.01.07

für den Referenten







     für den SDW-RV

..............................                                                                                            Britta Herter

      Vorsitzende
bestätigt:

Klaus Radestock

Leiter des Haus des Waldes

Geschäftsstelle:
Britta Herter
Homepage:
www.sdw-brandenburg.de


Gartenweg 7
eMail:

sdw-dubrow@gmx.de


15749 Mittenwalde
BLZ.:

1605 0888 

Sparkasse Dahme Spreewald



Konto-Nr.:
2142 3010 99
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